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 Öffentliche Bekanntmachungen  
 
Ortsübliche Bekanntmachung über die öffentliche 
Bekanntgabe der Bestimmung und Abmarkung von 

Flurstücksgrenzen in der Gemeinde Mainz 
 

In der Gemarkung Mainz, Flur 6, Flurstücke 216/8 und 
206/5 wurden die Flurstücksgrenze aus Anlass einer Lie-
genschaftsvermessung auf Antrag bestimmt und abge-
markt. Über diese Maßnahmen wurde am 02.08.2023 
eine Niederschrift (Grenzniederschrift) angefertigt.  
 
Gemäß § 17 Abs. 3 Satz 1 des Landesgesetzes über das 
amtliche Vermessungswesen (LGVerm) vom 20. Dezem-
ber 2000 (GVBl. S. 572, BS 219-1), in der jeweils gelten-
den Fassung, werden den Eigentümerinnen, Eigentümern 
und Erbbauberechtigten der Flurstücke die in der Grenz-
niederschrift näher bezeichneten Maßnahmen öffentlich 
bekannt gegeben. Der verfügende Teil der Grenznieder-
schrift hat folgenden Wortlaut: 

 
 „Die neue Flurstücksgrenze wird entsprechend 
dem Ergebnis der Grenzermittlung, wie in der 
Skizze dargestellt, festgestellt. 
 
Die Grenzpunkte werden auf der Grundlage der 
vorstehenden Entscheidung, wie in der Skizze dar-
gestellt, abgemarkt.“ 
 

Die Grenzniederschrift ist in der Zeit vom 28.08.2023 bis 
28.09.2023 beim 60-Bauamt der Stadt Mainz, Abteilung 
Vermessung und Geoinformation, Sachgebiet 60.03 - Bo-
denordnung und Liegenschaftsvermessung, Zitadelle 
Bau E, 2. Stock, Zimmer 214 ausgelegt und kann während 
der Dienstzeiten nach vorheriger telefonischer Terminver-
einbarung unter der Telefonnummer 06131/12-2665 ein-
gesehen werden. 
 
Die Verwaltungsentscheidung gilt nach § 1 Abs. 1 des 
Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG) vom 
23. Dezember 1976 (GVBl. S. 308, BS 2010-3) in Verbin-
dung mit § 41 Abs. 4 Satz 3 des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes (VwVfG) vom 23. Januar 2003 (BGBl. I 2003, 
102; FNA 201-6), in den jeweils geltenden Fassungen, 
nach Ablauf von zwei Wochen nach dieser ortsüblichen 
Bekanntmachung als bekannt gegeben. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen die in der Grenzniederschrift enthaltenen Ent-
scheidungen kann innerhalb eines Monats nach der öf-
fentlichen Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. 
Der Widerspruch kann 
 
1. in elektronischer Form nach § 3a Abs. 2 des Verwal-

tungsverfahrensgesetzes 
 durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Sig-

natur an: stv-mainz@poststelle.rlp.de 
 

oder 
 
 durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätig-

ter sicherer Anmeldung nach dem De-Mail Ge-
setz an: info@stv-mainz.de-mail.de 

oder 

2. schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadtverwal-
tung Mainz, 60-Bauamt, Abteilung Vermessung und 
Geoinformation, Postfach 3820, 55028 Mainz 
(Nachtbriefkästen befinden sich am Stadthaus Große 
Bleiche, Große Bleiche 46/Löwenhofstraße 1, 55116 
Mainz und am Stadthaus Kaiserstraße, Lauteren-Flü-
gel, Kaiserstraße 3-5, 55116 Mainz) 

erhoben werden. 
Zur Vermeidung zeitlicher Verzögerungen wird empfoh-
len, den Verwaltungsakt, gegen den Widerspruch erho-
ben wird, unter Angabe des Aktenzeichens zu benennen. 
 
Nähere Informationen zur formgebundenen elektroni-
schen Kommunikation mit 60-Bauamt der Stadt Mainz, 
Abteilung Vermessung und Geoinformation finden Sie un-
ter https://www.mainz.de/verwaltung-und-politik/buer-
gerservice-online/elektronische-kommunikation. 
 
Stadtverwaltung Mainz 
- behördliche Vermessungsstelle -  
Bauamt, Abt. Vermessung und Geoinformation 
 
gez.  
 
Nadine Lickteig 
(Vermessungsoberinspektorin) 
 

file:///C:/Users/60stmi/Desktop/Vorschriftensammlung/LVG%2024%2026%20053%20Vermessungsvordrucke/Geändert/stv-mainz@poststelle.rlp.de
file:///C:/Users/60stmi/Desktop/Vorschriftensammlung/LVG%2024%2026%20053%20Vermessungsvordrucke/Geändert/info@stv-mainz.de-mail.de
https://www.mainz.de/verwaltung-und-politik/buergerservice-online/elektronische-kommunikation
https://www.mainz.de/verwaltung-und-politik/buergerservice-online/elektronische-kommunikation
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Öffentliche Zustellung 

 
 
Da der derzeitige Aufenthalt von 
 
Herrn Jeno Glonczi 
 
zuletzt wohnhaft: Rumänien  
 
unbekannt ist, wird der ihm zuzustellende Bescheid vom 
08.08.2023 mit dem Aktenzeichen 32 93 12 / 2023 - 19 
des Standes-, Rechts- und Ordnungsamtes gemäß § 1 
Abs. 1 des Landesverwaltungszustellungsgesetzes 
(LVwZG) vom 02.03.2006 (GVBl. S. 56) i. V. m. § 10 Abs. 
2 des Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG) vom 
12.08.2005 (BGBl. I S. 2354) hiermit öffentlich zugestellt. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass Fristen in Gang gesetzt 
werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können. 
 
Der Bescheid kann von Herrn Glonczi oder einer/einem 
von ihr/ihm Bevollmächtigten während der üblichen 
Dienststunden (montags – donnerstags von 9. 00 bis 12.00 
Uhr und 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr; freitags von 9.00 bis 13.00 
Uhr) im Stadthaus Kreyßig-Flügel, Kaiserstraße 3-5, 
55116 Mainz, Zimmer 406 eingesehen werden. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung der Benachrichtigung zwei Wochen ver-
gangen sind. 
 
 
Mainz, 08.08.2023 
Stadtverwaltung Mainz 
30 – Standes-, Rechts- und Ordnungsamt 
 
Im Auftrag 
 
gez.  
 
Michelle Schönberg  
 

 
Öffentliche Zustellung 

 
 
Da der derzeitige Aufenthalt von 
 
Frau Julia Meyrelles Damato de Araujo 
 
zuletzt wohnhaft: Rua Duque de Caxias No. 875,  
Ribeirao Preto/Brasilien 
 
unbekannt ist, wird der ihr zuzustellende Bescheid vom 
09.08.2023 mit dem Aktenzeichen 32 93 12 / 26-2023 
des Standes-, Rechts-, und Ordnungsamtes gemäß § 1 
Abs. 1 des Landesverwaltungszustellungsgesetzes 
(LVwZG) vom 02.03.2006 (GVBl. S. 56) i. V. m. § 10 Abs. 
2 des Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG) vom 
12.08.2005 (BGBl. I S. 2354) hiermit öffentlich zugestellt. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass Fristen in Gang gesetzt 
werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können. 
 
Der Bescheid kann von Frau Meyrelles Damato de Araujo 
oder einer/einem von ihr/ihm Bevollmächtigten während 
der üblichen Dienststunden (montags – donnerstags von 
9. 00 bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr; freitags von 
9.00 bis 13.00 Uhr) im Stadthaus Kreysig-Flügel, Kaiser-
straße 3-5, 55116 Mainz, Zimmer 406 eingesehen wer-
den. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung der Benachrichtigung zwei Wochen ver-
gangen sind. 
 
 
Mainz, 09.08.2023 
Stadtverwaltung Mainz 
30 – Standes-, Rechts-, und Ordnungsamt 
 
Im Auftrag 
 
gez.  
 
Michelle Schönberg  
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S A T Z U N G 

  über die Festlegung von Beitragssätzen 
für das Jahr 2022 

zur Erhebung wiederkehrender Beiträge  
für das Vorhalten öffentlicher Verkehrsanlagen in 

der Stadt Mainz 
 

vom 12. Juli 2023 
 
 
Der Stadtrat hat am 12. Juli 2023 auf Grund des § 24 der 
Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) in der Fas-
sung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.03.2023 (GVBl. 
S. 71), sowie des Kommunalabgabengesetzes für Rhein-
land-Pfalz (KAG) vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19.05.2022 
(GVBl. S. 207) und des § 4 der Satzung über die Erhebung 
wiederkehrender Beiträge für öffentliche Verkehrsanla-
gen in der Stadt Mainz vom 6. Dezember 2007, zuletzt ge-
ändert durch Satzung vom 30.06.2021, folgende Satzung 
beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird: 
 
 
§ 1 Abrechnungseinheiten, Beitragssätze, Gültigkeits-
dauer 
 
Die Beitragssätze je Quadratmeter gewichtete Grund-
stücksfläche betragen im Jahr 2022 
 

für die Abrechnungseinheiten 
 

€ 

01.01 - City/Neustadt 0,2625 
01.04 – Oberstadt 0,0265 
03.00 - Mombach 0,0239 

 
 
 
§ 2 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in 
Kraft. 
 
Mainz, 25.07.2023 
Stadtverwaltung Mainz 
 
gez. 
 
Nino Haase 
Oberbürgermeister 
 
 
HINWEIS: 
 
Gemäß § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung (GemO) wird da-
rauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes 

oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen 
sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang 
an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, 
wenn 
 
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, 
die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntma-
chung der Satzung verletzt worden sind, oder 
 
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichts-
behörde den Beschluss beanstandet oder jemand die 
Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegen-
über der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des 
Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich geltend gemacht hat. 
 
Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend ge-
macht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genann-
ten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. 
 
 
 
 Veröffentlichung von nichtöffentlichen 

Beschlüssen gemäß § 35 GemO 

Keine Veröffentlichung von nichtöffentlichen       
Beschlüssen 
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 Gremien 
 

Sitzung des Haupt- und Personalausschusses 
 

Einladung 
 

zur Sitzung des Haupt- und Personalausschusses am 
Mittwoch, 16.08.2023, 16:30 Uhr, 

Stadthaus Große Bleiche, Konferenzraum 1-4, 5. OG,  
Löwenhofstr. 1 / Große Bleiche 46, 55116 Mainz 

 
Tagesordnung 
 
a) öffentlich 
 

1. Nachtrag zum Stellenplan 2023 
Vorlage: 1164/2023 

 
2. Verlängerung des Fernwanderweges  

„RheinTerrassenWeg" von Worms bis Bingen 
hier: Kommunale Absichtserklärung für die Jahre 
2024 bis 2028 und überplanmäßige  
Bereitstellung von 18.483,50 € im Haushalts-
jahr 2023 
Vorlage: 1162/2023 

 
3. Vergabeangelegenheit; 

Neubau Bezirkssportanlage Mainz-Hechtsheim- 
Garten-, Landschafts- und Sportplatzbauarbei-
ten 
Vorlage: 1176/2023 

 
4. Kenntnisnahme der Niederschrift über die  

Sitzung vom 05.07.2023 
 

5. Mitteilungen 
 
b) nicht öffentlich 
 

6. Personalangelegenheiten 
 

7. Vergabeangelegenheiten 
 

8. Mitteilungen 
 
 
Mainz, 10. August 2023 
 
gez. 
 
Nino Haase 
Oberbürgermeister 
 
 

 

 Stellenausschreibungen  

IT-SAP-Basisadministration (m/w/d) 
 
Wir suchen Verstärkung für unsere  
Kommunale Datenzentrale: 
IT-SAP-Basisadministration (m/w/d) 
 
Vollzeit (39 Wochenstunden) | Entgeltgruppe 11 TVöD | 
unbefristet | ab sofort 
Kennziffer 16/14 
 
 
Im Bewerbungsportal erfahren Sie Näheres zu dieser 
Stellenausschreibung und können sich direkt bewerben: 
Bewerber Web (mainz.de) 
 

IT-Administration Microsoft Windows Server 
(m/w/d) 
 
Wir suchen Verstärkung für unsere  
Kommunale Datenzentrale: 
IT-Administration Microsoft Windows Server (m/w/d) 
 
Vollzeit (39 Wochenstunden) | Entgeltgruppe 10 TVöD | 
unbefristet | ab sofort 
Kennziffer 16/12 
 
 
Im Bewerbungsportal erfahren Sie Näheres zu dieser 
Stellenausschreibung und können sich direkt bewerben: 
Bewerber Web (mainz.de) 
 

Sachgebietsleitung Ingenieurbauwerke (m/w/d) 
 
Wir suchen Verstärkung für unser Stadtplanungsamt: 
Sachgebietsleitung Ingenieurbauwerke (m/w/d) 
 
Vollzeit (39 Wochenstunden) | Entgeltgruppe 12 TVöD | 
unbefristet | ab sofort 
Kennziffer 61/28 
 
 
Im Bewerbungsportal erfahren Sie Näheres zu dieser 
Stellenausschreibung und können sich direkt bewerben: 
Bewerber Web (mainz.de) 
 

https://www.mainz.de/verwaltung-und-politik/verwaltungsorganisation/stellenangebote-stadtverwaltung-mainz.php#c2
https://www.mainz.de/verwaltung-und-politik/verwaltungsorganisation/stellenangebote-stadtverwaltung-mainz.php#c2
https://www.mainz.de/verwaltung-und-politik/verwaltungsorganisation/stellenangebote-stadtverwaltung-mainz.php#c2
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Sachbearbeitung Haushalt, Finanzen und Vergabe 
(m/w/d) 
 
Wir suchen Verstärkung für unser Grün- und Umweltamt: 
Sachbearbeitung Haushalt, Finanzen und Vergabe 
(m/w/d) 
 
Vollzeit (39/40 Wochenstunden) | Besoldungsgruppe  
A 10 LBesO bzw. Entgeltgruppe 9 b TVöD | unbefristet | 
ab sofort 
Kennziffer 67/38 
 
 
Im Bewerbungsportal erfahren Sie Näheres zu dieser 
Stellenausschreibung und können sich direkt bewerben: 
Bewerber Web (mainz.de) 
 

Sachbearbeitung Haushalt, Finanzen und 
Controlling (m/w/d) 
 
Wir suchen Verstärkung für unser Grün- und Umweltamt: 
Sachbearbeitung Haushalt, Finanzen und Controlling 
(m/w/d) 
 
Vollzeit (39/40 Wochenstunden) | Besoldungsgruppe  
A 10 LBesO bzw. Entgeltgruppe 9c TVöD | unbefristet |  
ab sofort 
Kennziffer 67/41 
 
 
Im Bewerbungsportal erfahren Sie Näheres zu dieser 
Stellenausschreibung und können sich direkt bewerben: 
Bewerber Web (mainz.de) 
 

Elektroniker:in Mess-, Steuer- und Regeltechnik 
(m/w/d) 
 
Wir suchen Verstärkung für unsere 
Gebäudewirtschaft Mainz: 
Elektroniker:in Mess-, Steuer- und Regeltechnik  
(m/w/d) 
 
Vollzeit (39 Wochenstunden) | Entgeltgruppe 7 TVöD | 
unbefristet | ab sofort 
Kennziffer 69/43 
 
 
Im Bewerbungsportal erfahren Sie Näheres zu dieser 
Stellenausschreibung und können sich direkt bewerben: 
Bewerber Web (mainz.de) 
 

Sachbearbeitung Versammlungsstättenvergabe 
(m/w/d) 
 
Wir suchen Verstärkung für unsere  
Gebäudewirtschaft Mainz: 
Sachbearbeitung Versammlungsstättenvergabe (m/w/d) 
 
Teilzeit (19,5/20 Wochenstunden) | Besoldungsgruppe  
A 8 LBesO bzw. Entgeltgruppe 9 a TVöD (vorbehaltlich 
der persönlichen Eignung) | unbefristet | ab sofort 
Kennziffer 69/44 
 
 
Im Bewerbungsportal erfahren Sie Näheres zu dieser 
Stellenausschreibung und können sich direkt bewerben: 
Bewerber Web (mainz.de) 
 
 
 
 
 
 

https://www.mainz.de/verwaltung-und-politik/verwaltungsorganisation/stellenangebote-stadtverwaltung-mainz.php#c2
https://www.mainz.de/verwaltung-und-politik/verwaltungsorganisation/stellenangebote-stadtverwaltung-mainz.php#c2
https://www.mainz.de/verwaltung-und-politik/verwaltungsorganisation/stellenangebote-stadtverwaltung-mainz.php#c2
https://www.mainz.de/verwaltung-und-politik/verwaltungsorganisation/stellenangebote-stadtverwaltung-mainz.php#c2

